
Zeichenerklärung und textliche Festsetzungen
 
 
 
 
A. Rechtsgrundlagen der Planung 
 
Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585); 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBl. I S.
2542); 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I
S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466); 

Planzeichenverordnung (PlanzV´90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58); 

Landesbauordnung (BauO NRW) i.d.F. der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW
S. 256), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 863); 

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW S. 950). 
 
 
 
 
B. Planzeichen und Festsetzungen gemäß § 9 BauGB i.V.m. BauNVO 

 

1. Verkehrsflächen (§ 9(1) Nr. 11 BauGB) 

 1.1 Straßenverkehrsfläche 
 

 1.2 Straßenbegrenzungslinie 
 

 
2. Grünflächen (§ 9(1) Nr. 15 BauGB) 

 2.1 Öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung, hier: Verkehrsgrün 
 

 2.2 Öffentliche Grünfläche 
 

 
3. Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern sowie Bindungen für

deren Erhalt (§ 9(1) Nr. 25 BauGB) 

 3.1 Erhalt und fachgerechte Pflege von Gehölzen (§ 9(1) Nr. 25b BauGB): 

Umgrenzung von Flächen mit Bindung für die Erhaltung der standort-
gerechten, heimischen Laubbäume. 

Die festgesetzten Bäume und Gehölze sind dauerhaft zu erhalten (vgl.
DIN-Norm 18920, Ausgabe 08/2002). Abgängiger Bestand ist entspre-
chend durch standortgerechte, heimische Laubbäume zu ersetzen.
Stammumfang bei Ersatzpflanzungen: mind. 20 cm in 1 m Höhe. 
 

  

4. Sonstige Planzeichen und Festsetzungen 

 4.1 Sichtfelder (§ 9(1) Nr. 10 BauGB) sind von Sichtbehinderungen jegli-
cher Art in einer Höhe zwischen 0,8 m und 2,5 m über Fahrbahnober-
kante ständig freizuhalten. 

 
 4.2 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9(7) BauGB) 

 
 

 
 
 
 
C. Katasteramtliche und sonstige Darstellungen ohne Festsetzungs-

charakter 

 I. Katasteramtliche Darstellungen der Kartengrundlage 
 
 

 Grundstücks- und Wegeparzellen mit Flurstücksnummern 
 
 

 Vorhandene Bebauung mit Hausnummer 
 
 
 

 II. Planerische Darstellungen und Hinweise 
 

 
 Bepflanzungsvorschlag der öffentlichen Grünfläche 

 
 

 Ausbauplanung Kreisverkehr (Planungsbüro für Verkehr und Straße Holzhauer, 
Lippstadt, Stand 24.06.2009) 
 
 

 Versorgungsleitung, hier: 10 kV-Leitung, unterirdisch (RWE Westfalen-
Weser-Ems- Netzservice GmbH), Lage nicht eingemessen 
 

 
 

 
 
D. Sonstige Hinweise 

1. Altlasten: 
Im Plangebiet sind keine Altablagerungen bekannt. Unabhängig davon besteht nach § 2(1) 
Landesbodenschutzgesetz vom 09.05.2000 die Verpflichtung, Anhaltspunkte für das Vor-
liegen einer Altlast oder einer schädlichen Bodenveränderung unverzüglich der Gemeinde und 
der zuständigen Behörde (hier: Untere Bodenschutzbehörde, Tel.: 05241/85-2740) mitzuteilen, 
sofern derartige Feststellungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen, Baugrunduntersu-
chungen oder ähnlichen Eingriffen in den Boden und in den Untergrund getroffen werden. 
 
2. Bodendenkmale:  
Werden bei Erdarbeiten kultur- und erdgeschichtliche Bodenfunde entdeckt (Tonscherben, 
Metallfunde, Bodenverfärbungen, Knochen etc.), ist gemäß Denkmalschutzgesetz NRW die 
Entdeckung sofort der Gemeinde oder dem Amt für Bodendenkmalpflege, Bielefeld (Tel. 
0521/5200250) anzuzeigen und die Entdeckungsstätte drei Werktage in unverändertem Zu-
stand zu erhalten. 
 
3. Kampfmittel: 
Einzelfunde sind nicht auszuschließen, Tiefbauarbeiten sind mit entsprechender Vorsicht 
auszuführen. Treten hierbei verdächtige Gegenstände oder außergewöhnliche Bodenverfär-
bungen auf, ist die Arbeit aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen, der Staatliche Kampf-
mittelräumdienst ist zu benachrichtigen. 
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